
Aus den G r ü n d e n :

Das Kreisgericht geht richtig davon aus, daß die Unter
haltspflicht der Eltern gegenüber ihren Kindern nicht 
mit deren Volljährigkeit endet. Die Verantwortung der 
Eltern für den Unterhalt ihrer Kinder gemäß §§ 12, 17, 
19 FGB besteht bis zur wirtschaftlichen Selbständigkeit 
der Kinder (vgL Lehrbuch des Familienrechts, Berlin 
1972, S. 354, und Rohde in NJ 1968 S. 177 ff.).
Das Oberste Gericht hat in seinem Urteil vom 30. No
vember 1967 — 1 ZzF 31/67 — (NJ 1968 S. 182) festgestellt, 
daß die Unterhaltspflicht eines Eltemteils gegenüber 
einem volljährigen Kind, das seine wirtschaftliche Selb
ständigkeit noch nicht erlangt hat, weil es sich noch in 
der Berufsausbildung befindet, im allgemeinen nach den 
gleichen Grundsätzen zu beurteilen ist, wie sie für 
minderjährige Kinder gelten. Deshalb ist auch auf diese 
Fälle die Richtlinie Nr. 18 des Plenums des Obersten 
Gerichts über die Bemessung des Unterhalts für min
derjährige Kinder vom 14. April 1965 (GBl. II S. 331; 
NJ 1965 S. 305) anzuwenden (vgL OG, Urteil vom 
18. April 1972 - 1 ZzF 3/72 - NJ 1972 S. 491).
Im vorliegenden Fall ist die Grundlage für den An
spruch der Klägerin nicht § 81 FGB, wie es das Kreis
gericht angenommen hat, sondern § 19 FGB. Die Kläge
rin war als Studentin ohne eigenes Einkommen, so daß 
sie auch weiterhin einen Unterhaltsanspruch gegen den 
Verklagten hat
Nach § 82 Abs. 2 FGB kann der Unterhalt für Voll
jährige geringer bemessen oder in besonderen Fällen 
ganz versagt werden, wenn die dort genannten Vor
aussetzungen — selbstverschuldete Bedürftigkeit Nicht
erfüllung der eigenen Unterhaltspflicht oder schwere 
Verfehlung gegen den Unterhaltsverpflichteten — vor
liegen. Diese Bestimmung ist auch dann anwendbar, 
wenn ein volljähriges, sich noch in der Berufsausbil
dung befindendes Kind Unterhaltsansprüche geltend 
macht
Bei der 'Beurteilung, ob sich der Unterhaltsberechtigte 
einer schweren Verfehlung gegen den Unterhalts
verpflichteten i. S. des § 82 Abs. 2 FGB schuldig gemacht 
hat sind alle Umstände des Einzelfalles zu berücksich
tigen. Es geht bei dieser gesetzlichen Regelung nicht um 
eine zwingende Sanktion für eine bestimmte einzelne 
Pflichtverletzung. Vielmehr ist nach moralischen Krite
rien zu beurteilen, ob die Festlegung eines Unterhalts 
in grobem Mißverhältnis zu den vorangegangenen Er
eignissen stünde. Bewertungsmaßstab für das Vorlie
gen einer schweren Verfehlung sind die objektiven Um
stände und der Schuldgrad des Verstoßes des Unter- 
haltsberechtigten gegen die Normen der sozialistischen 
Moral und Ethik Bei einem einmaligen Fehlverhalten 
des Unterhaltsberechtigten, das möglicherweise einem 
Erregungszustand entsprang und bei dem Unterhalts
verpflichteten keine nennenswerten Folgen hervorrief, 
liegen die Voraussetzungen einer schweren Verfehlung 
grundsätzlich nicht vor.
Im vorliegenden Fall sind die Kriterien einer „schwe
len Verfehlung“ nicht gegeben. Daß die Klägerin bei. 
einem Streit ihrer Eltern gegenüber dem Verklagten 
tätlich geworden ist, ist zwar nicht zu billigen; jedoch 
kann nicht außer Betracht bleiben, daß die Klägerin 
das Vorgehen des Verklagten gegenüber ihrer Mutter 
als unberechtigt ansah und ihr deshalb helfen wollte, 
wobei sie in Erregung handelte. Der Verklagte hat auch 
durch die Tätlichkeiten keine gesundheitlichen Schäden 
davongetragen. Im übrigen hat er vor dem Kreisgericht 
erklärt, daß er trotz des Zwischenfalls an die Klägerin 
120 M Unterhalt habe zahlen wollen.
Das Kreisgericht hat demnach § 82 Abs. 2 FGB zu Un
recht angewandt. Da noch nicht abschließend über die 
Höhe des vom Verklagten an die Klägerin zu zahlen

den Unterhalts entschieden werden kann, war die Sache 
unter Aufhebung des Urteils zur erneuten Verhandlung 
und Entscheidung an das Kreisgericht zurückzuverwei
sen. Das Kreisgericht hat nunmehr zu prüfen, in welcher 
Höhe der Unterhalt fastzusetzen ist. (wird ausgeführt)

A n m e r k u n g :

Der vorstehenden Entscheidung des Bezirksgerichts 
Gera ist im Ergebnis zuzustimmen. Ihr wäre auch in 
der Begründung zu folgen, wenn auf den vorliegenden 
Sachverhalt die Bestimmungen der §§ 81 ff. FGB anzu
wenden wären. Das ist aber nicht der Fall.
Wie das Bezirksgericht zutreffend ausführt, beurteilt 
sich die Unterhaltspflicht des Verklagten gegenüber sei
ner volljährigen, aber noch nicht wirtschaftlich selb
ständigen Tochter nach den Bestimmungen des §19 FGB 
unter Beachtung der Regelungen in der Richtlinie Nr. 18 
des Plenums des Obersten Gerichts über die Bemessung 
des Unterhalts für minderjährige Kinder. Daraus er
gibt sich aber, daß keine Gründe ersichtlich sind, die 
es rechtfertigen würden, die Unterhaltsbeziehungen zwi
schen erst in ihre wirtschaftliche Selbständigkeit hinein
wachsenden unterhaltsberechtigten Kindern und ihren 
Eltern allein wegen der erreichten Volljährigkeit der 
Kinder anders zu beurteilen als während der Zeit ihrer 
Minderjährigkeit.
Daraus folgt, daß volljährige Kinder, deren Unterhalts- 
ansprüche nach §19 FGB zu beurteilen sind, auch bei 
einer Verfehlung gegenüber einem unterhaltsverpflich
teten Elternteil grundsätzlich nicht anders gestellt wer
den können als minderjährige. Minderjährigen Kindern 
kann aber der Unterhalt nicht gekürzt oder entzogen 
werden. Soweit das Familiengesetzbuch überhaupt Re
gelungen enthält, die aus moralischen Erwägungen Un
terhaltsbeschränkungen zulassen (§§18 Abs. 4, 29 Abs. 3, 
82 Abs. 2 FGB), betreffen sie nicht die Unterhaltsbezie
hungen zwischen Eltern und minderjährigen Kindern. 
Auch aus der Richtlinie Nr. 18 des Plenums des Ober
sten Gerichts kann eine andere Auffassung nicht abge
leitet werden.
Nun muß zweifellos von einem Kind, das u. U. weit über 
das 18. Lebensjahr hinaus mehr oder weniger umfas
send von seinen Eltern materiell versorgt wird, erwar
tet werden, daß es diesen die notwendige Achtung ihrer 
Persönlichkeit entgegenbringt und die ihm gewährten 
Leistungen anerkennt. Kommen Kinder diesen elemen
taren Verpflichtungen nicht nach, dann wird — je nach 
den Umständen und der Schwere ihres Fehlverhaltens — 
eine mehr oder weniger spürbare erzieherische Einfluß
nahme geboten sein. Das kann z. B. in der Familien
gemeinschaft oder im Arbeits- und Lernkollektiv ge
schehen.
Dagegen kann, wenn der Unterhaltsberechtigte nach wie 
vor wegen seiner Ausbildung unterhaltsbedürftig bleibt, 
der Unterhalt nicht versagt werden. Es würden sonst 
Eltern von materiellen Aufwendungen gemäß § 19 FGB 
frei, auf die ihre Kinder zur Deckung des notwendigen 
Lebensbedarfs während ihrer beruflichen Ausbildung 
und des Hineinwachsens in ihre wirtschaftliche Selb
ständigkeit unbedingt angewiesen sind. Die Folge wäre, 
daß die Gesellschaft oder aber der andere Elternteil 
zusätzliche materielle Verpflichtungen auf sich nehmen 
müßten. Das aber wäre nicht gerechtfertigt. Anderer
seits würde es aber auch nicht im gesellschaftlichen In
teresse liegen, wenn z. B. zu einem Studium befähigte 
junge Menschen ihre Ausbildung unterbrechen oder 
ganz aufgeben müßten, weil ihnen die zur Befriedigung 
notwendiger Ausgaben erforderlichen Mittel versagt 
blieben.
Es wäre demnach richtig gewesen, wenn das Bezirks
gericht die Anwendung des § 82 Abs. 2 FGB — und zwar
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